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Von Lorenz Diet

Aigen an Inn. Schon lange vor
Gründung der ersten Freiwilligen
Feuerwehren spielte das Feuer-
löschwesen auch in den Orten auf
dem flachen Land eine wichtige
Rolle. Die vielen Häuser aus Holz
mit ihren Schindeln und Strohdä-
chern sowie ihren offenen Feuer-
stellen waren für unsere Dörfer
brandgefährlich. Nicht von unge-
fähr vernichteten die großen Orts-
brände 1685, 1695 und 1778 weite
Teile von Aigen.

Im Gemeindearchiv Bad Füs-
sing, Bestand Aigen, haben sich
einige interessante Dokumente
zum Aigener Feuerlöschwesen
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts
erhalten. Darunter ist auch eine
Feuerlöschordnung, die sich die
Gemeindeverwaltung Aigen am
20. Mai 1849, also vor 176 Jahren,
gegeben hat. Sie wurde unter-
schrieben vom Gemeindevor-
stand Leithner zusammen mit An-
drä Rührmayr (Hofwirt) und Josef
Prüller (Rahbauer).

Ein Vorläufer war bereits am 1.
Februar 1849 erstellt worden. Da-
rin heißt es einleitend: „Um jeder
sich allenfalls einschleichenden
Nachlässigkeit vorzubeugen, hat
die Gemeinde sich zu folgender
Ordnung entschlossen“.

Im Punkt 1 geht es um das An-
spannen. „Nach dem Hoffuß
(Hofgröße) soll das Anspannen an
die Spritze wechselweise gesche-
hen, sodass bei jedem vorkom-

Aigen erließ 1849 eine Feuerlöschordnung

menden Brande ein anderer Hof
die Spritze zu fahren hat.“ Gere-
gelt wurde deshalb die Reihenfol-
ge in Punkt 2: „Da nun in Aigen
acht Höfe bestehen, so soll durch
das Los entschieden werden, wel-
che Reihenfolge sich von 1 bis 8
ergibt.“ Wer einspannte, wurde
auch entsprechend bezahlt.
Brannte es in Aigen selbst, so er-
hielt der Einspannende nichts. Bei
einem Brand in Aufhausen oder
Wendlmuth gab es ein Trinkgeld
von 2 Gulden 36 Kreuzer. Außer-
halb des Pfarrbezirkes, wie in Mal-

Hier war genau geregelt, wer im Brandfall was zu tun hatte – Erster Teil der Serie übers Feuerlöschwesen

ching oder Kirchham, waren für
eine Stunde 4 Gulden 36 Kreuzer,
für zwei Stunden 6 Gulden 45
Kreuzer und für drei Stunden 8
Gulden 55 Kreuzer fällig. Das Geld
floss für Pferde, Knechte und die
Spritzenleute. Noch extra bezahlt
wurde der Mann, der die Spritze
leitete.

Doch wer sollte für die Kosten
aufkommen? So legte man fest,
dass jeder Hof in der Gemeinde,
also die großen Bauern, von je-
dem Steuergulden 54 Kreuzer zu
leisten hatte. Die Höfe außerhalb

Aigens, also in Aufhausen, die ja
nicht einspannten, wurden mit
höheren Abgaben belegt. Man
wollte auch hölzerne Tafeln an-
schaffen, auf denen jeweils aufge-
schrieben war, wer einspannen
musste, damit die Spritzenleute
wussten, an wen sie sich bei
einem Brand zu wenden hatten.
Jeder Spritzenmann sollte einen
eigenen Schlüssel zum Spritzen-
haus und zur Spritze haben, damit
man den Mesner nicht lange su-
chen musste. Mesner deshalb,
weil das Spritzenhaus der Kirche

gehörte. Gründlich wird der Ent-
wurf vom Februar bis zum Mai
diskutiert, denn nun wird man-
ches noch klarer. Im Pfarrbezirk
erhält der Fuhrmann bloß 30
Kreuzer Trinkgeld, außerhalb des
Pfarrbezirkes bei einer Stunde
Entfernung 3 Gulden Fuhrlohn
und der Spritzenmann 24 Kreuzer.
Wie schon zuvor steigt der Preis je
nach Einsatzstunden. Die endgül-
tige Satzung denkt nicht nur an
den einspannenden Bauern, son-
dern auch an die Knechte, die die
Spritze fahren. Jedem werden 18
Kreuzer Trinkgeld zugebilligt.

Den Spritzenleuten wird vorge-
schrieben, über die Löschappara-
tur genau zu wachen, damit nichts
verloren geht, vor allem aber, dass
durch Unberufene nichts verdor-
ben wird. Man lässt also nur erfah-
rende Leute an die kostbare Sprit-
ze. Auch an die Pferde wird extra
gedacht. Um sie zu schonen, wird
jedem streng verboten, auf der
Spritze mitzufahren, der nicht zur
Spritzenmannschaft gehört.
Außerdem kann das Fahren der
Spritze nur jenen Individuen an-
vertraut werden, die genügend
kräftige Pferde haben, die zu
einem raschen Zug taugen.

Die Gemeindeverwaltung wies
aber noch darauf hin: „Sollte sich
jemand finden, der sich mit geeig-
neten Pferden auszuweisen ver-
mag und um billigen Lohn fahren
will und kann, so mag sich dersel-
be melden und dieses Geschäft in
Akkord nehmen.“

Ruhstorf/Passau. Die Kreis-
gruppe Griesbach/Passau der Su-
detendeutschen Landsmann-
schaft veranstaltet am Samstag,
13. September, um 14 Uhr im
Gasthaus Aschenbrenner ( Rosen-
café) in Passau-Grubweg an der
Donaustraße 23 eine Veranstal-
tung zum Gedenken an die Ver-
treibung vor 80 Jahren. Hierzu
sind nicht nur alle Mitglieder der
Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, sondern auch deren Nach-
kommen und weitere an diesem
Thema interessierte Gäste einge-
laden. Als Hauptredner wird Her-
mann Folberth, BdV-Kreisvorsit-
zender des Landkreises Passau,
sprechen. Nähere Einzelheiten
zur Veranstaltung sind bei SL-
Kreisobmann Günther Rieger
unter 3 08531/1389545 oder E-
Mail guma.rieger@gmail.com zu
erfragen. − red

SL-Veranstaltung
erinnert an 80

Jahre Vertreibung

Ruhstorf. „Einfach leichter le-

ben“ ist ein Vortrag über gesunde

Ernährung überschrieben, der

sich an Menschen richtet, die ab-

nehmen möchten. Er findet statt

am Donnerstag, 11. September, in

der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr im

Mathäsersaal in Ruhstorf. Die In-

halte des Vortrags sind: Wissen

vermitteln über gesundes Essen

und die Berechnung für den indi-

viduellen Bedarf; essenzielle

Nährstoffe kennenlernen; Infos

für beste Essenszeiten und Es-

sensmengen; Wasserinformation

und die ideale Trinkmenge; Be-

deutung von Kraft und Bewegung

für den Körper; Zusammenhang

von Essen und Gefühlen; einen

Abnehmplan einfach erstellen.

Referentin ist Silvia Killer, Heil-

praktikerin, Osteopathin und Ge-

sundheitscoach. Eine Anmeldung

ist erbeten per E-Mail unter nata-

lie.dide@ruhstorf.de oder telefo-

nisch unter 3 08531/93120. − red

Vortrag über
gesunde

Ernährung

Malching. Ein Verfahren wegen

einer Ordnungswidrigkeit hat ein

24-jähriger Autofahrer am Hals,

den Beamte der Polizeiinspektion

Bad Griesbach am Dienstag gegen

14.15 Uhr in Malching kontrolliert

haben. Denn dabei stellten die

Polizisten drogentypische Auffäl-

Unter Drogen
am Steuer

Wer liest,

kann mitreden. Ihre Heimatzeitung.

ligkeiten beim Fahrer fest, die auf

einen zeitlich relevanten Konsum

von Cannabis hindeuteten. Auf

Vorhalt räumte der Betroffene

gegenüber den Beamten den Kon-

sum ein, weshalb eine Blutent-

nahme im Krankenhaus angeord-

net wurde. Laut Polizei durfte der

junge Mann nicht mehr weiter-

fahren. Die entsprechende Anzei-

ge wird folgen. − red

Rotthalmünster. Beim Auto-

fahrer, den sie am Mittwoch gegen

1 Uhr in Rotthalmünster kontrol-

liert haben, haben die Polizisten

Alkoholgeruch wahrgenommen.

Ein Atemalkoholtest zeigte laut

Polizei an, dass der 55-Jährige

leicht alkoholisiert war. Weiter-

fahren durfte er nach der Kontrol-

le nicht mehr. Den Fahrer erwar-

tet nun eine Ordnungswidrigkei-

tenanzeige. − red

Alkoholisiert mit
Auto unterwegs
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TRACHTEN & LEDERHOSEN

MANUFAKTUR

1.-30. September 2025:
Echte 20% auf ALLES! (auch auf neue Kollektionen!)
Zeltverkauf mit hochwertigen Schnäppchen!

Infostand für Azubis, Praktika und
QuereinsteigerInnen ab 8.9.

Nur am Sonntag, 21. 09. , 13 - 17 Uhr:Nur am Sonntag, 21. 09. , 13 - 17 Uhr:

Blick hinter dieWerkstattkulissen
mit unseren Mitarbeiterinnen - ideal für alle, die
sich für einen Arbeitsplatz bei uns interessieren!
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Der Hofwirt zählte 1844 zu den vier Anwesen in Aigen, die die geeigneten Pferde zum Einspannen in die

Löschmaschine hatten. − Foto: Diet
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